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Regional-KODA Nord-Ost 
 

Beschluss 7/ 2022 der Regional-KODA Nord-Ost vom 24.11.2022 

In der Sitzung am 24.11.2022 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost Folgendes 

beschlossen: 

 
Änderung der Regelungen zu Mitarbeitern im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) in 

der DVO 

 

I. Änderung der Anlage 12 zur DVO 

 

Nach § 28b werden folgende neue Paragrafen 28c, 28d und 28e eingefügt: 

 

„§ 28c  

unbesetzt 

 

§ 28d  

Höhergruppierung auf Antrag  

 

1Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 30. Juni 2022 in die Entgeltgruppe S 11b 

eingruppiert waren, aufgrund der Änderungen ab 1. Juli 2022 im Teil B Abschnitt 

XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) eine Eingruppierung in die 

Entgeltgruppe S 12, sind diese Mitarbeiter nur auf Antrag gemäß § 12 DVO in 

diese Entgeltgruppe eingruppiert. 2Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 30. Juni 

2022 in die Entgeltgruppe S 12 eingruppiert waren, aufgrund der Änderungen ab 

1. Juli 2022 im Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) 

eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 14, sind diese Mitarbeiter nur auf 

Antrag gemäß § 12 DVO in diese Entgeltgruppe eingruppiert. 3Der Antrag nach 

Satz 1 oder 2 kann nur bis zum 31. Juli 2023 gestellt werden (Ausschlussfrist) und 

wirkt jeweils auf den 1. Juli 2022 zurück. 4Nach dem 1. Juli 2022 eingetretene 

Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der 

Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe unberücksichtigt. 5Werden 

Mitarbeiter nach Satz 1 aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so 

erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt, das mindestens dem Entgelt 

ihrer bisherigen individuellen Endstufe zuzüglich des Garantiebetrags nach § 17 

Absatz 4b DVO entspricht. 6Werden Mitarbeiter nach Satz 2 aus einer individu-
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ellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 

Entgelt, das mindestens dem Entgelt ihrer bisherigen individuellen Endstufe 

zuzüglich des Höhergruppierungsgewinns, den die Mitarbeiter erhalten, die aus 

der Stufe 6 ihrer bisherigen Entgeltgruppe in die höhere Entgeltgruppe 

höhergruppiert werden, entspricht. 7Die individuelle Endstufe verändert sich bei 

allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die 

jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 

 

§ 28e  

Besondere Regelungen hinsichtlich der Stufenlaufzeiten für Mitarbeiter im 

Sozial- und Erziehungsdienst  

 

(1) 1Mitarbeiter, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO 

(Entgeltordnung) eingruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 2 eine 

Stufenlaufzeit von mehr als zwei Jahren absolviert haben, werden zum  

1. Oktober 2024 der Stufe 3 zugeordnet. 2Mitarbeiter, die nach dem Teil B 

Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) eingruppiert sind 

und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 3 eine Stufenlaufzeit von mehr als drei 

Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 4 zugeordnet. 

 

(2) 1Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der 

Fallgruppe 2 und Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei 

Tätigkeiten in der Fallgruppe 2, die am 1. Oktober 2024 in Stufe 4 eine 

Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum  

1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 2Mitarbeiter mit Eingruppierung in 

der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1 , die am 1. Oktober 

2024 in der Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert 

haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 3Mitarbeiter mit 

Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1, 

die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mehr als fünf 

Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet.  
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(3) Für die Stufenzuordnung gemäß den Absätzen 1 und 2 gilt, dass die ab dem  

1. Oktober 2024 zugeordnete Stufe jeweils neu zu laufen beginnt. 

 

(4) 1Die Werte der Entgeltgruppe S 9 werden ab dem 1. Oktober 2024 neu gefasst. 

2Dafür verändern sich die folgenden Tabellenwerte bis zum 1. Oktober 2024 

bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den für die Entgeltgruppe S 9 (in der 

bis zum 30. September 2024 geltenden Fassung) festgelegten Vomhundertsatz: 

 

 

 

 

 

 “ 

 

(Die Tabellenwerte werden in Tabelle 3 für Mitarbeiter im Sozial- und 

Erziehungsdienst in den (Erz-)Bistümern Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz, Hamburg 

und Magdeburg gültig ab 01.04.2022 mit dem Vermerk „gültig ab 01.07.2022“ 

aufgenommen.) 

 

 

§ 36 der Anlage 12 zur DVO wird wie folgt geändert:     

 

In § 36 der Anlage 12 zur DVO werden die Wörter „ab 1. April 2021“ gestrichen 

und durch die Wörter „ab 1. Juli 2022“ ersetzt. 

 

II. Änderung der Anlage 13 zur DVO 

 

Die Anlage 13 zur DVO (Dienstvertragsbestimmungen für Mitarbeiter im Sozial- 

und Erziehungsdienst) wird wie folgt ersetzt: 

 

„§ 1  

Geltungsbereich 

 

1Diese Anlage gilt für Mitarbeiter, die gemäß Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 

1 zur DVO (Entgeltordnung) eingruppiert sind. 

 

  

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 9  

in Euro 
3.060,00 3.280,00 3.530,00 3.900,00 4.250,00 4.520,00 
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§ 2  

Gesundheitsschutz 

 

1Die Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), die insbesondere in 

Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung, 

Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge und 

Betreuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder 

sonstigen hilfsbedürftigen Personen dienen, beschäftigt sind, haben einen 

individuellen Anspruch auf die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. 2Die 

Durchführung erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes über die Durchführung von 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). 3Die 

Mitarbeiter sind in die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen. 

4Sie sind über das Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen zu unterrichten. 

5Vorgesehene Maßnahmen sind mit ihnen zu erörtern. 6Die Wirksamkeit der 

Maßnahmen ist in angemessenen Abständen zu überprüfen.  

 

§ 2a  

Regenerationstage/Umwandlungstage  

 

(1) 1Mitarbeiter, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO 

(Entgeltordnung) eingruppiert sind, haben im Kalenderjahr bei Verteilung der 

wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche Anspruch auf 

zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 

DVO (Regenerationstage). 2Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als 

fünf Tagen in der Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch auf die 

Regenerationstage entsprechend. 3Maßgeblich für die Verminderung nach 

Satz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung nach 

Absatz 2 Satz 2. 4Verändert sich im Zeitraum zwischen der Antragstellung 

und dem gewährten Regenerationstag die Verteilung der wöchentlichen 

Arbeitszeit, erhöht oder vermindert sich der Anspruch auf die 

Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt bei den Berechnungen nach den 

Sätzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Regenerationstag 

ergibt, wird er auf einen vollen Regenerationstag aufgerundet; Bruchteile von 



5 
 

weniger als einem halben Regenerationstag bleiben unberücksichtigt. 

 

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1: 

1Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem 

Kalenderjahr nicht für mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt 

bestanden hat. 2Anspruch auf Entgelt im Sinne des Satz 1 sind auch der 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 DVO 

genannten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22 

Absatz 2 und 3 DVO), auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen 

des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf 

Entgelt gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder 

entsprechender gesetzlicher Leistungen, Leistungen nach § 56 IfSG, 

Kurzarbeitergeld und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG.  

 

(2) 1Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wünsche des 

Mitarbeiters zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden 

dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 2Der Mitarbeiter hat 

den/die Regenerationstag/e spätestens vier Wochen vor dem gewünschten 

Zeitpunkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Dienstgeber geltend zu 

machen. 3Der Dienstgeber entscheidet über die Gewährung der 

Regenerationstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen und teilt dies 

der/dem Mitarbeiter in Textform mit. 4Im gegenseitigen Einvernehmen ist 

unter Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse 

abweichend von den Sätzen 2 und 3 auch eine kurzfristige Gewährung von 

Regenerationstagen möglich. 5Regenerationstage, für die im laufenden 

Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung nach Satz 1 erfolgt ist, verfallen. 

6Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerationstage, die wegen dringender 

betrieblicher/dienstlicher Gründe im laufenden Kalenderjahr nicht gewährt 

worden sind, spätestens am 30. September des Folgejahres. 

 

(3) 1Mitarbeiter, die Anspruch auf eine monatliche SuE-Zulage gemäß § 4 der 

Anlage 13 zur DVO haben, können bis zum 31. Oktober des laufenden 

Kalenderjahres in Textform geltend machen, statt der ihnen zustehenden SuE-

Zulage im Folgejahr bis zu zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter 
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Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 DVO in Anspruch zu nehmen 

(Umwandlungstage). 2Mitarbeiter, die erstmalig einen Anspruch auf eine SuE-

Zulage gemäß § 4 der Anlage 13 zur DVO erwerben, können nach Ablauf von 

drei Kalendermonaten nach Aufnahme des Arbeitsverhältnisses 

(Neubegründung des Arbeitsverhältnisses oder Tätigkeitswechsel) die 

Geltendmachung der Umwandlungstage für das laufende Kalenderjahr 

erklären. 3Die SuE-Zulage wird jeweils nach der erfolgten Arbeitsbefreiung 

gekürzt. 4Der Kürzungsbetrag ergibt sich aus dem gemäß § 24 Absatz 3 Satz 3 

DVO ermittelten Stundenentgelt bezogen auf die an dem Umwandlungstag 

dienstplanmäßig bzw. betrieblich festgelegten Arbeitsstunden. 5Besteht zum 

Zeitpunkt der Beantragung kein Dienstplan bzw. keine betrieblich festgelegte 

Arbeitszeit, so ist die an dem Umwandlungstag zu leistende Arbeitszeit 

dadurch zu ermitteln, dass die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmäßige 

durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit durch die Anzahl der Arbeitstage 

zu teilen ist, die der Mitarbeiter in der Woche zu leisten hat, in der der 

Umwandlungstag liegt. 6Der Mitarbeiter hat den/die Umwandlungstag/e 

spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in 

Textform gegenüber dem Dienstgeber geltend zu machen. 7Der Dienstgeber 

entscheidet über die Gewährung der Umwandlungstage bis spätestens zwei 

Wochen vor diesen und teilt dies dem Mitarbeiter in Textform mit. 8Bei der 

Festlegung der Lage der Umwandlungstage sind die Wünsche des Mitarbeiters 

zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden dienstlichen/betrieblichen 

Gründe entgegenstehen. 9Im gegenseitigen Einvernehmen ist unter 

Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse 

abweichend von den Sätzen 6 und 7 auch eine kurzfristige Gewährung von 

Umwandlungstagen möglich. 10Eine im Vorjahr nach Satz 1 oder im laufenden 

Kalenderjahr nach Satz 2 beantragte Umwandlung der SuE-Zulage wirkt 

längstens bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. 

 

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1: 

Für das Kalenderjahr 2022 gilt statt des 31. Oktober der 31. Dezember. 

 

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 2: 

Satz 2 gilt nur für Geltendmachungen ab dem 1. Januar 2023. 
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Anmerkung zu § 2a: 

Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen handelt es sich nicht um 

Urlaubs-/Zusatzurlaubstage. 

 

§ 3  

Mitarbeiter im Erziehungsdienst 

 

1Bei Mitarbeitern im Erziehungsdienst werden – soweit gesetzliche Regelungen 

bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen – im Rahmen der 

regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 

30 Stunden für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung verwendet; im 

Gebiet der Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem ehemaligen Berlin-Ost gilt, dass diese Zeiten 

zur Vorbereitung und Qualifizierung auch durch gesetzliche Regelungen erfüllt 

sein können.  

2Bei Teilzeitmitarbeitern gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die 

Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem Verhältnis ihrer individuell 

vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen Arbeitszeit 

vergleichbarer Vollzeitmitarbeiter entspricht, reduziert. 3Im Erziehungsdienst tätig 

sind insbesondere Mitarbeiter als Kinderpfleger bzw. Sozialassistent,  

Heilerziehungspflegehelfer, Erzieher, Heilerziehungspfleger, im handwerklichen 

Erziehungsdienst, als Leiter oder ständige Vertreter von Leitern von 

Kindertagesstätten oder Erziehungsheimen sowie andere Mitarbeiter mit 

erzieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe. 

 

Anmerkung zu Satz 3: 

Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Mitarbeiter erfasst, die 

eine entsprechende Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung oder staatliche Prüfung 

ausüben.   

 

§ 4  

SuE-Zulage    
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1Mitarbeiter, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO 

(Entgeltordnung) in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert sind, 

erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro. 2Mitarbeiter, die 

nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) in einer der 

Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei Tätigkeiten der 

Fallgruppe 6 eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 

180,00 Euro. 

 

§ 5  

Allgemeine Maßgabe zur Anwendbarkeit der DVO 

 

Soweit in dieser Anlage keine abweichende Regelung vorgesehen ist, findet die 

DVO Anwendung. 

 

§ 6  

Inkrafttreten 

 

Die §§ 1, 2, 2a Absatz 1, 2 und § 5 dieser Anlage treten zum 1. Januar 2022, § 2a 

Absatz 3 dieser Anlage tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. §§ 3 und 4 dieser Anlage 

treten zum 1. Juli 2022 in Kraft.“ 

 

III. Änderungen der Anlage 1 zur DVO, Teil B Abschnitt XXIV 

 

1. In der Anmerkung Nummer 1 Satz 4 in der Anlage 1 zur DVO, Teil B 

Abschnitt XXIV, wird „und S 11a“ ersetzt durch „, S 11a, S 13, S 15, S 16, S 

17 und S 18“.  

 

2. Entgeltgruppe S 4 der Anlage 1 zur DVO, Teil B Abschnitt XXIV, wird wie 

folgt neu gefasst: 

 

„1. Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelfer mit 

staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender 

Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 

und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen 

fachlichen Tätigkeiten. 

(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 2 und 3) 
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2. Mitarbeiter in der Tätigkeit von Erziehern, Heilerziehungspfleger oder 

Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung. 

(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 3)“    

 

3. Diese Änderungen zu 1. und 2. treten zum 1. Juli 2022 in Kraft. 

 

IV. Änderungen der DVO 

 

1. § 3 Absatz 4d  wird gestrichen. 

 

2. In § 39 Absatz 7 wird die Angabe „1. März 2022“ durch die Angabe  

„1. Juli 2022“ ersetzt. 

 

 


